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Vorwort zur 5. Auflage

Hygiene	ist	heute	essenzieller	Bestandteil	des	Qualitätsmanagementsjeder	Einrichtung	des	Gesundheitsdienstes.	Als	Herausforderung	istjetzt	das	Pandemie-Management	hinzugekommen,	mit	Änderungen	derRechtsgrundlagen.	Wieder	ist	das	Amt	der	Hygienebeauftragten1	in	derP�lege	spannender	und	wichtiger	geworden	und	wird	in	einerentsprechenden	Empfehlung	der	Kommission	für	Krankenhaushygieneund	Infektionsprävention	am	Robert	Koch-Institut	gestärkt	bzw.	vonvielen	Bundesländern	auch	in	Krankenhäusern	gefordert.Diese	Au�lage	überträgt	die	Rechtsvorgaben	und	Empfehlungen	indie	Praxis	und	gibt	gezielt	Anregungen	für	Hygienebeauftragte	in	derP�lege	von	Rehabilitationseinrichtungen	und	im	Krankenhaus,	um	diesegemäß	KRINKO/RKI-Empfehlung	und	geltendem	Landesrecht	in	ihremAmt	zu	unterstützen.Wieder	�ließen	die	praktischen	Erfahrungen	des	Autors	und	vonvielen	freundlichen	Menschen,	die	ihre	Sorgen	und	Nöte	mit	dem	Autorbesprochen	haben,	in	die	Au�lage	mit	ein.Neben	meiner	Familie,	die	auch	die	neue	Au�lage	geduldig	mittrug,und	Frau	Müller-Klute,	die	als	Hygienefachkraft	noch	die	Praxisrelevanzsorgfältig	prüfte,	danke	ich	den	zuständigen	Lektorinnen	vomKohlhammer	Verlag,	Frau	Schierock	und	Frau	Weissenberger.	 Großenbrach,	Dezember	2020PD	Dr.	med.	habil.	Andreas	Schwarzkopf
1					Zugunsten	einer	lesefreundlichen	Darstellung	wird	in	der	Regel	die	neutrale	bzw.männliche	Form	verwendet.	Diese	gilt	für	alle	Geschlechtsformen	(weiblich,	männlich,divers).



Vorwort zur 1. Auflage

Gratuliere	–	Sie	sind	Hygienebeauftragter!	Auch	wenn	Sie	sich	nichtfreiwillig	gemeldet	haben	und	sich	nur	noch	dunkel	ausAusbildungszeiten	an	die	Fachgebiete	medizinische	Mikrobiologie	undHygiene	erinnern	können,	haben	Sie	ein	wichtiges	und	vor	alleminteressantes	Amt	anvertraut	bekommen.Ach	–	Sie	glauben,	es	ginge	darum,	langweilige	Vorschriften	zu	lesenund	irgendwie	umzusetzen?	Und	es	gibt	viel	zusätzliche	Schreibarbeit?Na	ja	–	so	ganz	unrecht	haben	Sie	nicht,	doch	dieses	Buch	soll	Ihnen	dieArbeit	erleichtern.	Und	es	möchte	Ihnen	zeigen,	dass	Hygiene	heuteInfektionsmanagement	zum	Schutz	der	Betreuten	und	Bewohner	wieder	Mitarbeiter	bedeutet.	Sie	stellt	einen	obligaten	Bestandteil	desQualitätsmanagements	in	der	P�lege	dar.Auch	die	potenziellen	Gegner,	die	Mikroorganismen,	sind	gar	nicht	solangweilig,	wenn	man	sie	näher	kennen	lernt.Wie	Ihnen	der	Stil	zeigt,	handelt	es	sich	nicht	um	ein	herkömmlichesHygienelehrbuch.	Vielmehr	soll	es	Ihnen	helfen,	für	Sie	und	dieEinrichtung,	für	die	Sie	das	Amt	innehaben,	einen	praktischen	Wegdurch	den	Dschungel	der	Hygienegesetze,	-veröffentlichungen,	-empfehlungen	und	-au�lagen	zu	�inden.Hygienebeauftragte	haben	eine	Schlüsselposition	innerhalb	desQualitätsmanagements	einer	Einrichtung	inne.	Ihre	Tätigkeit	berührtP�legemaßnahmen,	Hauswirtschaft,	Küche	und	Arbeitsschutz.	DiesesBuch	liefert	die	erforderlichen	Informationen.Reine	Hygieneinformationen	gibt	es	reichlich	in	mehr	oder	wenigerguten	Büchern	und	im	Internet.	Dieses	Buch	will	vorhandene	Lückenschließen,	den	Praktiker	in	der	Ausbildung	zu	diesem	interessantenAmt	begleiten	und	darüber	hinaus	als	Ratgeber	und	Nachschlagewerkdienen.An	dieser	Stelle	sei	allen	gedankt,	die	zur	Entstehung	des	Buchesbeigetragen	haben.	Neben	der	Hygienefachkraft	Frau	Barbara	Dippert



und	Herrn	Jürgen	Klaf�ke,	Geschäftsführer	von	atb	–	Die	Berater	GmbH,Stuttgart	und	Schwerin,	dem	ich	das	Kapitel	6.8	verdanke,	sind	dies	dieTeilnehmer	der	Hygieneakademie	Bad	Kissingen,	Mitglieder	desArbeitskreises	Hygienefachkräfte	Mittelfranken,	Mitarbeiter	desBayerischen	Staatsministeriums	für	Ernährung,	Gesundheit	undVerbraucherschutz,	Repräsentanten	von	Heimaufsicht,	MDK	undGesundheitsamt,	meine	Sekretärin	Frau	Anni	Wehner	und	Frau	SabineMann	vom	Kohlhammer	Verlag.	Vor	allem	aber	danke	ich	meiner	Frau,Claudia	Schwarzkopf,	die	Korrektur	gelesen	hat,	und	den	Kindern	fürihre	Geduld	beim	Erstellen	dieses	Buches.	 Großenbrach,	im	Sommer	2003PD	Dr.	med.	habil.	Andreas	Schwarzkopf
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Hinweis:	Der	Begriff	»Bewohner«	steht	auch	für	»Patienten«,»Klienten«	und	»Gäste«,	je	nach	Tätigkeitsbereich	derHygienebeauftragten.



Teil 1:  Hygienebeau�ragter – Stellenbeschreibung



1          Hygienebeau�ragter – Status, Ausbildung
und Aufgaben

1.1       Status des Hygienebeau�ragten

 Garanten für Qualität Mit	der	2009	erschienenen	Empfehlung	der	Kommission	fürKrankenhaushygiene	und	Infektionsprävention	(KRINKO)	am	RobertKoch-Institut	in	Berlin	(RKI)	wurden	Hygienebeauftragte	in	der	P�legenicht	nur	in	Altenp�legeeinrichtungen,	sondern	auch	bereichsbezogenin	Krankenhäusern	etabliert.	In	dieser	Empfehlung	»Personelle	undorganisatorische	Voraussetzungen	zur	Prävention	nosokomialerInfektionen«	werden	auch	Einbindung	in	das	Hygienemanagement	undAufgaben	de�iniert.	Bereits	2005	befürwortete	das	RKI	mit	seinerEmpfehlung	»Infektionsprävention	in	Heimen«	das	Ernennen	vonHygienebeauftragten	mit	Stellenbeschreibung.	Mit	der	2011	erfolgtenNeufassung	des	Infektionsschutzgesetzes	(IfSG)	wurde	in	§	23	Abs.	3noch	einmal	eine	Aufwertung	der	KRINKO-Empfehlungenvorgenommen,	viele	Bundesländer	haben	Hygienebeauftragte	in	derP�lege	für	das	Krankenhaus	zum	Gesetz	gemacht.	Präzisierungen	derAufgaben	erfolgten	in	den	Empfehlungen	der	Kommission	fürKrankenhaushygiene	und	Infektionsprävention	(KRINKO)	am	RKI.Die	Aufgaben	der	Hygienebeauftragten	werden	ständig	wichtiger,nicht	nur,	weil	Hygiene	ein	obligater	Bestandteil	des	gesetzlichgeforderten	internen	Qualitätsmanagements	ist,	sondern	auch,	weil	die»Krankenhausvermeidungsp�lege«	immer	weiter	ausgedehnt	wurdeund	damit	der	Anspruch	an	die	P�lege	in	Alten-	und	P�legeheimen,Tageskliniken,	Ambulanten	Diensten	sowieRehabilitationseinrichtungen	weiter	wächst.	Dieser	Trend	wird	auch	inZukunft	anhalten.



Warum Hygienebeau�ragte in Heimen?

 Rechtsgrundlagen Die	gesetzlichen	Forderungen	im	§ 36	des	Infektionsschutzgesetzes(IfSG)	bzw.	§	23	Abs.	3	IfSG	für	medizinische	Einrichtungen	lassen	sichsowohl	nach	Ansicht	des	Medizinischen	Dienstes	der	Krankenkassen(MD)	wie	auch	des	RKI	nur	durch	Hygienebeauftragte	mit	dernotwendigen	Konsequenz	erfüllen.	Der	fürGemeinschaftseinrichtungen	verbindlich	geforderte	Hygieneplan	musseinrichtungsbezogen	und	aktuell	sein.	Die	Aufsichtsbehörden(Gesundheitsamt	und	Gewerbeaufsicht)	werden	im	IfSG	angewiesen,das	zu	kontrollieren,	dabei	sind	auch	die	Belange	des	Arbeitsschutzeszu	berücksichtigen.
  

MerkeZusammenfassend	lässt	sich	also	feststellen,	dass	der	gesetzlicheDruck	für	Qualitätsmanagement	und	Hygiene	gegeben	ist	undzunehmend	konsequenter	geprüft	wird.	Dies	geschieht	–	neben	dengenannten	Behörden	–	auch	durch	Organisationen	wie	denMedizinischen	Dienst	der	Krankenkassen	(MD)	und	die	Fachstellenfür	Heime	und	Behinderteneinrichtungen,	die	in	den	Bundesländernunterschiedliche	Bezeichnungen	tragen,	aber	als	»Heimaufsicht«angesprochen	werden	können.	Hygienebeauftragte	sollten	nachentsprechender	Weiterbildung	und	Quali�izierung	Mitglied	desQualitätszirkels	werden	und	Kenntnisse	bei	der	Entwicklung	bzw.Vollendung	des	Hygieneplans	und	der	P�legestandards	einbringen.Da	ein	einmal	erstellter	Hygieneplan	aktualisiert	werden	und	denMitarbeitern	immer	wieder	nahe	gebracht	werden	muss,	ist	dieErnennung	eines	Hygienebeauftragten	in	Heimen	und	anderenEinrichtungen	nach	§	36	IfSG	sowie	für	jeden	einzelnen	Bereich	einer



medizinischen	Einrichtung,	der	sich	nach	einer	entsprechendenAusbildung	schwerpunktmäßig	darum	kümmert,	sinnvoll.Nach	wie	vor	ist	aber	die	Aufgabe	des	Hygienebeauftragten»ehrenamtlich«	zu	betreiben.	Um	jedoch	die	umfassenden	Aufgabenerfüllen	zu	können,	sollte	eine	–	so	auch	vom	RKI	geforderte	–Freistellung	durch	die	Einrichtung	ermöglicht	werden	(Empfehlungen		Kap.	1.4).
Ha�et der Hygienebeau�ragte für Hygienemaßnahmen?

 Ha�ung und Verantwortung Der	oder	die	Hygienebeauftragte	hat	normalerweise,	auch	wenn	alsStabsstelle	z.	B.	für	mehrere	Einrichtungen	etabliert,	die	Funktion	einesinternen	Beraters.	Die	Verantwortung	für	die	Hygiene	bleibt	jedochundelegierbar	bei	der	Einrichtungsleitung.	Diese	sollte	denHygienebeauftragten	den	Mitarbeitern	in	einem	Rundschreibenvorstellen	und	ihm	so	viel	Autorität	zubilligen,	dass	die	Mitarbeiterseinen	Anweisungen	bezüglich	der	Erstellung	und	Durchführung	desHygieneplans	Folge	leisten.	Bei	Schwerstp�legeeinrichtungen	ist	dieMöglichkeit	der	Beratung	durch	einen	Krankenhaushygieniker	zuerwägen,	z.	B.	bei	Wohngemeinschaften	für	Dauerbeatmete	undambulanten	Diensten	der	außerklinischen	Intensivmedizin.	ImKrankenhaus	ist	sie	ohnehin	P�licht.
1.2       Aufgaben des Hygienebeau�ragten

 Was ist zu tun? Die	Deutsche	Gesellschaft	für	Krankenhaushygiene	(DGKH)	und	dasRKI	unterbreiten	diesbezüglich	Vorschläge.	Aus	praktischer	Erfahrungund	den	Berichten	aktiver	Hygienebeauftragter	ist	der	nachfolgendeAufgabenkatalog	entstanden:



A               Begehung der Einrichtung oder des Zuständigkeitsbereiches
unter hygienischen GesichtspunktenHierbei	sollen	Hygienemängel	erkannt	und	beschrieben	werden	(Soll-Ist-Erfassung).	Mängel	müssen	nach	einer	Prioritätenliste,	die	sich	nachDringlichkeit	und	Kosten	richtet,	abgestellt	werden	( 	Kap.	6.3	und	Kap.	7).

B               Mitwirkung bei der Einhaltung der Hygieneregeln und
Infek�onspräven�onDurch	regelmäßige Begehung	und	Besprechungen	mit	Mitarbeiternverschaffen	sich	Hygienebeauftragte	einen	Überblick	über	die

praktische Umsetzung der Hygieneregeln.	Bei	der	Formulierung	derP�legestandards	beraten	Hygienebeauftragte	die	P�legedienstleitung;das	P�legeteam	wird	bei	hygienerelevanten	Fragen,	z.	B.Schleimhautdesinfektion	und	Geräteau�bereitung,	unterstützt.	Diekorrekte	Durchführung	wird	überwacht	( 	Kap.	7).	Bei	Bedarfunterstützen	sie	auch	die	Hauswirtschaft	und	den	Reinigungsdienstbeim	Erstellen	von	Standards	und	Schulungen.
C               Mitwirkung bei der Erkennung nosokomialer Infek�onenErkenntnisse	über	Nosokomialinfektionen	liefern	Aufzeichnungen	überInfektionskrankheiten	der	Bewohner/Patienten,	deren	Häu�igkeit,	dieArt	der	Erkrankungen,	Erreger,	Antibiotikawirksamkeit	(falls	bekannt)und	die	Häufung	in	bestimmten	Bereichen.	Dabei	sollenHygienebeauftragte	Einsicht	in	medizinische	Unterlagen	nehmendürfen	bzw.	Informationen	von	Ärzten	und	P�legepersonal	einholen,soweit	sie	für	die	Erkennung	von	Infektionen	von	Bedeutung	sind	(	Kap.	6.5).	Hilfreich	ist	hier	der	enge	Kontakt	zu	Hausärzten	undregionalen	Vertretern	von	Home-Care-Unternehmen,	die	ja	häu�igerz.	B.	als	»Wundexperten	ICW	e.	V.«	oder	»Wundmanager«	dieVersorgung	von	chronischen	Wunden	unterstützen.



D               Unterrichtung bei VerdachtsfällenDie	für	die	entsprechenden	Bereiche	Verantwortlichen	undHygienebeauftragte	müssen	bei	Verdacht	auf	einen	Infektionsfallunverzüglich	unterrichtet	werden	( 	Kap.	6.5).
E               Beratende Funk�onDie	Erkennung,	Verhütung	und	Bekämpfung	nosokomialer	Infektionengelingt	durch	allgemeine	und	bereichsspezi�ische	Beratung.Alle	Mitarbeiter	sollen	in	Hygienebeauftragten	kompetenteAnsprechpartner	für	Infektionskrankheiten	und	notwendigeHygienemaßnahmen	�inden.	Hierzu	gehört	auch	die	Klarstellungfehlerhafter	und	angstauslösender	Informationen,	z.	B.	aus	derLaienpresse.	Für	die	Mitarbeiter	ist	es	wichtig	zu	wissen,	wonachgeschlagen	oder	fachliche	Hilfe	gesucht	werden	kann	( 	Kap.	1).
F                Herausgeber des Hygieneplans, Berater bei Hygienefragen in der

Pflege und für die Hauswirtscha�Der	Hygienebeauftragte	muss	die	Konzepte	für	Standards	undArbeitsanweisungen	der	einzelnen	Abteilungen	bzw.	Funktionsbereichesammeln,	durchsehen	und	in	Form	eines	Hygieneplans	zusammenfügenbzw.	der	Hygienefachkraft	oder	dem	Hygieniker	zuarbeiten.	Natürlichkönnen	auch	Hygienepläne	unterschiedlicher	Firmen	oderRahmenhygienepläne	genommen	werden.	Diese	müssen	allerdingsnoch	individuell	zugeschnitten	werden	( 	Kap.	4;	 	Kap.	5	und	Kap.	6.7).	Zu	diesem	Aufgabenkomplex	gehört	auch	die	jährlicheHygieneplanrevision.	Dies	bedeutet	aber	nicht,	dass	der	Hygieneplanneu	geschrieben	werden	muss,	es	wird	geprüft,	ob	er	in	allen	Punkten(z.	B.	Desinfektionsmittel,	Medizinprodukte)	noch	aktuell	ist.	Dazugehört	auch	die	Entscheidung,	ob	aktuelle	KRINKO/RKI-Empfehlungeneingearbeitet	werden	müssen.	Werden	keine	Änderungen	notwendig,wird	dies	dokumentiert	und	die	Prüfung	ist	abgeschlossen.



  

MerkeAusgewogenheit	ist	angebracht.	Nicht	alles,	was	möglich	ist,	ist	auchnötig!
G               Dokumenta�onZur	Erfolgskontrolle	und	zur	Erlangung	von	Rechtssicherheit	ist	dasEinführen	(Etablieren)	und	Überwachen	eines	Dokumentationssystemserforderlich.	Dies	umfasst	neben	dem	internen	Meldewesen	dieDokumentation	z.	B.	von	Sterilisationsmaßnahmen	( 	Kap.	4	und	Kap.	6).
H               Gründung einer Hygienekommission oder eines Hygieneteams

bzw. Mitarbeit darinDie	Hygienekommission	ist	ein	Forum,	in	dem	notwendige	Maßnahmenaller	Bereiche	der	Einrichtung	diskutiert,	geplant	und	beschlossenwerden	können	( 	Kap.	6.6).
I               Gestaltung von PersonalschulungenDas	Unterbrechen	von	Infektionswegen	erfordert	besondereMaßnahmen	im	Bereich	der	P�lege,	aber	auch	der	Hauswirtschaft.	DieseMaßnahmen	müssen	theoretisch	vermittelt	und	praktisch	geübtwerden	( 	Kap.	8).	Eine	mindestens	jährliche	Schulung	ist	gesetzlichvorgeschrieben,	i.	d.	R.	sind	aber	kürzere	Abstände	und	häu�igereWiederholungen	sinnvoll.

  



MerkeDie	Mitarbeiterschulung	dient	auch	der	Motivation	der	Mitarbeiter!
J               Mitarbeit in QualitätszirkelnDa	Hygiene	obligater	Bestandteil	der	P�legequalität	ist,	ist	fürHygienebeauftragte	eine	Mitwirkung	in	Qualitätszirkeln	notwendig.	DieHygienekommission	(Punkt	H)	kann	durch	einen	»QualitätszirkelHygiene«	ersetzt	werden	( 	Kap.	6.7	und	 	Kap.	6.9),	der	bei	großenTrägern	oder	Verbünden	auch	hausübergreifend	agieren	kann.
K               Prak�sche Anleitung während der FortbildungIn	der	Weiterbildung	be�indliche	Hygienebeauftragte	fürP�legeeinrichtungen	bedürfen	der	praktischen	Anleitung.	DieseForderung	der	Deutschen	Gesellschaft	für	Krankenhaushygiene	(DGKH)und	des	RKI	geht	davon	aus,	dass	Hygienebeauftragte	im	Rahmen	derZusatzausbildung	auch	ein	Praktikum	in	einer	anderen	Einrichtungmachen	sollen	( 	Kap.	1.6).
L                Mitwirkung bei der Auswahl hygienerelevanter Verfahren und

ProdukteDie	Mitsprache	bezieht	sich	z.	B.	auf	Desinfektionsmittel,	Einmalartikel,Medizinprodukte,	Ver-	und	Entsorgungsverfahren.	Hygienebeauftragtesollen	in	den	Entscheidungsprozess	für	die	Produkte	verschiedenerAnbieter	mit	einbezogen	werden	( 	Kap.	6).	Dabei	geht	es	in	ersterLinie	um	die	problemlose	Au�bereitung	von	Medizinprodukten	in	derEinrichtung.
M              Mitwirkung bei der Planung funk�oneller und baulicher

Maßnahmen



Funktionelle	Maßnahmen	wie	z.	B.	Logistikplanung,	Ablaufpläne	in	derP�lege	und	in	der	Hauswirtschaft	erfordern	gelegentlich	die	Mitwirkungdes	Hygienebeauftragten.Bei	Umbau-	und	Sanierungsmaßnahmen	sowie	Neubauplanungensollte	natürlich	auch	auf	optimale	Hygiene	in	den	Abläufen	geachtetwerden.	Aufgrund	der	zum	Teil	hohen	Kosten	solcher	Maßnahmen	istes	ratsam,	einen	hauptamtlichen	Hygieniker	(Facharzt	für	Hygiene	undUmweltmedizin	oder	Facharzt	für	Mikrobiologie	undInfektionsepidemiologie	mit	entsprechenden	Kenntnissen)hinzuzuziehen.Die	Liste	der	Aufgaben	des	Hygienebeauftragten	erscheint	lang.	Siedenken,	das	schaffen	Sie	nicht?	Alles	ist	halb	so	schlimm,	wie	es	scheint.
1.3       Selbstverständnis von Hygienebeau�ragten

 Beraten oder belehren? Hygienebeauftragte	sind,	vom	rein	juristischen	Standpunkt	ausbetrachtet,	interne Berater.	Der	Erfolg	ihrer	Tätigkeit	hängt	maßgeblichdavon	ab,	wie	sie	selbst	ihre	Rolle	de�inieren	und	wie	sie	innerhalb	derEinrichtung,	vor	allem	durch	die	Einrichtungsleitung,P�legedienstleitung	und	ggf.	Hauswirtschaftsleitung,	soweit	nicht	inPersonalunion	mit	dem	Amt	des	Hygienebeauftragten,	betrachtet	undunterstützt	werden.	Wird	die	Funktion	des	Hygienebeauftragtenzusätzlich	zu	einer	leitenden	Funktion	übernommen,	gibt	es	i.	d.	R.keine	Probleme.	Oft	aber	werden	Hygienebeauftragte	aus	der	Reihe	derMitarbeiter	ohne	leitende	Funktion	gewählt.	Eben	nochgleichberechtigtes	Mitglied	eines	Teams	sollen	sie	nun	–	miterweiterten	Aufgaben	und	Kompetenzen	–	anleiten,	informieren	undeventuell	belehren.	Dieser	plötzliche	Rollenwechsel	gelingt	bei	allerAnerkennung	und	dem	Zutrauen,	eine	erweiterte	Tätigkeit	ausführenzu	können,	nicht	jedem	Menschen	auf	Anhieb.
 Wissen ist Überzeugungskra� 



Hygienebeauftragte	benötigen	daher	eine	fundierte Fortbildung,	umdie	ihnen	zugedachten	Aufgaben	nicht	nur	mit	dem	nötigen	fachlichen
Hintergrund,	sondern	auch	der	entsprechenden	–	und	notwendigen	–
Selbstsicherheit	angehen	zu	können.	Überzeugend	wirkt	nur,	wer	selbstüberzeugt	ist!	Dies	kann	nicht	innerhalb	weniger	Tage	geschehen,sondern	ist	ein	Prozess	theoretischer	Erkenntnis	in	Verbindung	mitpraktischer	Tätigkeit,	der	durch	Fortbildungen	während	der	Tätigkeit(z.	B.	jährlich)	immer	wieder	aktualisiert	und	unterstützt	werden	muss.Manche	Einrichtungen	stärken	ihren	Hygienebeauftragten	den	Rücken,indem	gelegentlich	eine	Hygienefachkraft	oder	sogar	einKrankenhaushygieniker	zu	einer	gemeinsamen	Begehung	mitabschließender	Besprechung	eingeladen	wird.

 Freistellung ist notwendig Die	Tätigkeit	des	Hygienebeauftragten	ist	ein	Ehrenamt.Normalerweise	ist	sie	begleitend	zur	regulären	Tätigkeit	zu	erledigen.Motivierte	Hygienebeauftragte	opfern	erfahrungsgemäß	einen	Teilihrer	Freizeit,	was	aber	nicht	zur	Regel	werden	sollte.	Daher	ist	es	sehrwichtig,	Hygienebeauftragten	für	ihr	Amt	eine	angemesseneFreistellung	zukommen	zu	lassen	( 	Kap.	1.4).	Neben	dem	Effekt,	dassHygienebeauftragte	ihre	Tätigkeit	besser	vorbereitet	ausführen	können,ist	der	Sekundäreffekt	der	Statusaufwertung	innerhalb	der	Einrichtunggleichfalls	unverzichtbar.	Eine	Freistellung	für	eine	bestimmte	Tätigkeitist	für	alle	Mitarbeiter	ein	Zeichen,	dass	diese	Tätigkeit	innerhalb	derEinrichtung	notwendig	ist	und	der	Einrichtungsleitung	ein»Arbeitszeitopfer«	wert	ist.	Aber	auch	Hygienebeauftragte	selbstemp�inden	eine	Freistellung	als	höchst	motivierende Anerkennung	ihrerTätigkeit.	Andererseits	darf	keinesfalls	der	Eindruck	entstehen,	dassnur	der	Hygienebeauftragte	selbst	für	die	Hygiene	in	der	Einrichtungzuständig	ist.	Immer	wieder	muss	klar	gemacht	werden,	dass	jederEinzelne	für	seinen	Tätigkeitsbereich	verantwortlich	ist	und	damit	auchVerantwortung	für	die	Hygiene	trägt.	Hygienebeauftragte	sollten	sichdaher	v.	a.	als	Koordinatoren	und	Berater	verstehen.	Dazu	gehört	nebender	Formulierung	klarer	Arbeitsanweisungen	auch	die	Aufgabe,diejenigen	zu	überzeugen,	die	ihrer	Tätigkeit	motivierter	nachgehen,wenn	sie	verstanden	haben,	warum	sie	etwas	tun	sollen.	Für	dieMitarbeiter,	die	solchen	Hinweisen	nicht	folgen	können	oder	wollen,



mag	der	Hinweis	auf	die	geltende	Rechtslage	sowie	möglichearbeitsrechtliche	Konsequenzen	bei	Nichtbeachtung	der	Vorgabengenügen.	Durch	wachsende	Qualitätsansprüche	steigen	dieAnforderungen	ständig,	dazu	ist	jeden	Tag	eine	Flut	von	Informationenzu	verarbeiten.	Kein	Wunder	also,	wenn	manche	Menschen	aufNeuerungen	wie	z.	B.	eine	zusätzliche	Hygieneregel	nicht	begeistertreagieren.	Die	Kunst	erfolgreicher	Hygienebeauftragter	besteht	darin,negative	Reaktionen	nicht	auf	die	eigene	Person	oder	die	Sache	zubeziehen,	sondern	als	Ausdruck	des	momentanen	Zustandes	desBetreffenden	zu	akzeptieren.	Sie	warten	einen	günstigeren	Moment	ab,um	die	Überzeugungsarbeit	fortzusetzen.
 Aufgaben klar definieren Der	Erfolg	von	Hygienebeauftragten	hängt	auch	maßgeblich	davonab,	welche	Rolle	sie	innerhalb	der	Einrichtung	zugewiesen	bekommen.Hygienebeauftragte,	P�legedienstleitung,	Hauswirtschaftsleitung	undEinrichtungsleitung	müssen	gemeinsam	die	Position und Kompetenzenfestlegen	( 	Kap.	6.1	und	unten).	Hygienebeauftragte	betreuenzahlreiche	Schnittstellen	in	der	Einrichtung	( 	Abb.	1),	die	bei	derP�lege	des	Qualitätsmanagements	( 	Kap.	6.8)	von	erheblicherBedeutung	sind.	Wer	das	Amt	der	Hygienebeauftragten	innehat,	haftetdem	Arbeitgeber	arbeitsrechtlich	dann,	wenn	er	die	Funktion	nichtwahrnimmt.	Dem	Autor	ist	jedoch	kein	solcher	Fall	bekannt.Wichtig	für	die	Arbeit	der	Hygienebeauftragten	ist	das	Managementvon	Schnittstellen	in	der	Einrichtung.	Zeitabläufe	und	Verfahren	inHauswirtschaft	und	P�lege,	aber	auch	im	Bereich	Lebensmittellogistikund	Küche	sind	zu	koordinieren.	Fragen	aus	allen	drei	Bereichen	sindzu	klären.	Dabei	sind	die	Anforderungen	der	Aufsichtsbehörden	sowiedie	Integration	des	allgemeinen	Qualitätsmanagements	der	Einrichtungzu	beachten.Gemeinsam	wird	nun	festgelegt,	welche	Aufgaben	konkret	auf	denoder	die	Hygienebeauftragte	zukommen.	Aus	dieser	Festlegungentsteht	die	Stellenbeschreibung,	die	regelt,	welche	Rechte	und	welcheP�lichten	der	zukünftige	Hygienebeauftragte	in	der	Einrichtung	hat.


